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N I E D E R S C H R I F T

der 19. Sitzung der Gemeindevertretung Groß Teetzleben

Sitzungstermin: Donnerstag, 19.04.2018
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 21:00 Uhr
Ort, Raum: im Bürgerhaus in 17091 Groß Teetzleben, Dorfstraße 41,

Mitgliederzahl: 9
Anwesende:

Mitglieder
 Frau  Karin Heß
 Herr  Werner Borgwardt
 Frau  Beate Sadenwater
 Herr  Frank Deutschmann
 Frau  Erika Ehlert
 Herr  Robert Haube
 Herr  Hermann Kleindienst
 Frau  Heiderose Zamzow

Einwohner
    1

Verwaltung
 Frau  Heike Schulz - Protokollantin

Presse
    1

Abwesende:

Mitglieder
 Herr  Mike Saß

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

 

2. Einwohnerfragestunde  

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung  

4. Billigung der Sitzungsniederschrift vom 06.12.2017  
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5. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
der Sitzung vom 06.12.2017

 

6. Bericht und Mitteilungen der Bürgermeisterin über wichtige 
Gemeindeangelegenheiten

 

7. Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Groß Teetzleben 
für das Haushaltsjahr 2014

39/BV/211/2018

8. Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Teetzleben für 
die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2014

39/BV/209/2018

9. Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Groß Teetzleben 
für das Haushaltsjahr 2015

39/BV/210/2018

10. Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Teetzleben für 
die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2015

39/BV/208/2018

11. Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Teetzleben für das 
Haushaltsjahr 2018

39/BV/213/2018

12. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde 
Groß Teetzleben für die Haushaltsjahre 2016 - 2021

39/BV/214/2018

13. Aufgabenübertragung gemäß § 127 Abs. 4 Kommunalverfassung 
M-V
"Kontrolle der Verkehrssicherheit der Bäume"

39/BV/203/2017

14. Zuwendungsrichtlinie des Amtes Treptower Tollensewinkel 39/BV/205/2017

15. Verordnung über Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen 
(Ehrenordnung) der Gemeinde Groß Teetzleben

39/BV/207/2018

16. Annahme einer Spende für das Kinderfest in Groß Teetzleben 2018 39/BV/206/2018

17. Genehmigung der Dienstreisen der Bürgermeisterin für das II. 
Halbjahr 2018

39/BV/212/2018

18. öffentlich- rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt 
Altentreptow und der Gemeinde Groß Teetzleben über die Zahlung 
des Schullastenausgleiches für die Schüler des regionalen 
Bildungsganges am Gymnasium mit Regionaler Schule in 
Altentreptow (KGS Altentreptow)

39/BV/216/2018

19. Stellungnahme zum Verfahren zur Zulassung des 
Hauptbetriebsplanes und zur Erteilung der naturschutzrechtlichen 
Genehmigung zur Führung des Tagebaues Lebbin West

39/BV/217/2018

20. Anfragen  
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Öffentlicher Teil:
TOP  1
Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Die Gemeindevertretersitzung wird von Frau Heß eröffnet. Die Mitglieder wurden durch 
Einladung vom 10.04.2018 auf Donnerstag, 19.04.2018, zu 19:00 Uhr, unter Mitteilung der 
Tagesordnung eingeladen. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung wurden 
öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Ladungsfrist wurden keine 
Einwendungen erhoben. Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.

TOP  2
Einwohnerfragestunde

- Baumgeäst hängt in der Stromleitung am Kinderspielplatz in Lebbin 
  Auftrag an die Verwaltung

- Prüfung einer Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Bushaltestelle in Lebbin 
  Auftrag an die Verwaltung

- Zufahrt zum Sportplatz und zur FFw ist ausgewaschen
- Weide am Grundstück Bernau muss beschnitten werden

- am Weg zum Kaluberhof See wurde durch einen Landwirt Stacheldraht zur Abgrenzung  
  gezogen, es besteht Verletzungsgefahr, Prüfung der Rechtmäßigkeit
  Auftrag an die Verwaltung

- Feldwege in den Gemarkungen sind kaputt gefahren – Instandsetzung mittels Verursacherprinzip
- Herr Heinrich, Kulturverein Lebbin – Bericht über die Tätigkeit des Kulturvereins in Lebbin, 
  Dank an die Gemeinde für Unterstützung

TOP  3
Änderungsanträge zur Tagesordnung

Aufnahme TOP 19 im öffentlichen Teil 
- Stellungnahme zum Verfahren zur Zulassung des Hauptbetriebsplanes und zur Erteilung der 
naturschutzrechtlichen Genehmigung zur Führung des Tagebaues Lebbin West (Tischvorlage)

Die nachfolgenden TOP verschieben sich entsprechend. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 6
Stimmberechtigt: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /
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TOP  4
Billigung der Sitzungsniederschrift vom 06.12.2017

Die Sitzungsniederschrift vom 06.12.2017 wird gebilligt.

TOP  5
Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Sitzung vom 
06.12.2017

Vorlage: 39/BV/200/2017 Beschluss zur Auftragserteilung von Planungsleistungen gem. 
VOL/A für den Neubau von 4 Garagen für die Feuerwehr in 

Groß Teetzleben

Vorlage: 39/BV/199/2017 Beschluss zur Vergabe der Bauleistung – Errichtung einer 
Überdachung an der Friedhofsfeierhalle in Klein Teetzleben

TOP  6
Bericht und Mitteilungen der Bürgermeisterin über wichtige Gemeindeangelegenheiten

Information an die Gemeindevertreter lt. Hauptsatzung der Gemeinde Groß Teetzleben
§ 5 Abs. 2 

-  Bürgermeistervorlage Nr. 32 
Vergabe von Leistungen entsprechend VOL
hier: Kauf von Spielgeräten in Lebbin
Der Auftrag für den Kauf von Spielgeräten in Lebbin wurde durch die Bürgermeisterin am 
16.11.2017 an den wirtschaftlich günstigsten Bieter erteilt.

-  Bürgermeistervorlage Nr. 33 
Vergabe von Leistungen entsprechend VOB
hier: Ausbesserungsarbeiten am Friedhof
Der Auftrag für die Ausbesserungsarbeiten der Dorfstraße am Friedhof in Groß Teetzleben 
wurde durch die Bürgermeisterin am 27.11.2017 an den einzigen Bieter erteilt.

-  Bürgermeistervorlage Nr. 34 
Vergabe von Leistungen entsprechend VOL
hier: Kauf von Bauholz für den Badesteg am See von Kaluberhof
Der Auftrag für den Kauf von Bauholz für die Reparatur des Badesteges am See von 
Kaluberhof wurde durch die Bürgermeisterin am 04.12.2017 an den wirtschaftlich günstigsten 
Bieter erteilt.

- umfangreiche Tätigkeiten im Gemeindegebiet: Schneeräumung, Bereinigung Windbruch, 
Heckenschnitt, Herstellen von Bänken und deren Aufstellung, Reinigung Straßeneinläufe, 
Rasenmahd, Organisation von Veranstaltungen

* Herr Kleindienst ist anwesend

- Fördermittel-Antrag zur Sanierung des Weges nach Rottenhof wurde seitens des STALU M-V 
abgelehnt
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- komplette Sanierung der Straßendurchfahrt Klein Teetzleben-Groß Teetzleben wird für das Jahr      
  2027 seitens des Straßenbauamtes geplant, Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen anlassbezogen 
  und periodisch

- Straßenbelag an der Y-Kurve (Richtung Neubrandenburg bzw. Kaluberhof) ist defekt 
  Auftrag an die Verwaltung auf Prüfung von Regressansprüchen wegen einer Bodenwelle an 

der Dorfstraße 18
Es wird angeregt, den Überlauf am Teich, der neu gebaut wurde,
zu prüfen, da dieser mächtig abgesackt ist.

TOP  7
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Groß Teetzleben für das Haushaltsjahr 
2014
Vorlage: 39/BV/211/2018

Die Gemeindevertretung beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 1 der Kommunalverfassung M-V die 
Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Groß Teetzleben mit den darin 
enthaltenen über- und außerplanmäßigen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  8
Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Teetzleben für die 
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2014
Vorlage: 39/BV/209/2018

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 2 
Kommunalverfassung M-V die Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Teetzleben 
für das Haushaltsjahr 2014.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: 1 (Frau Heß)

Gemäß § 24 der Kommunalverfassung M-V besteht für die Bürgermeisterin Mitwirkungsverbot
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TOP  9
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Groß Teetzleben für das Haushaltsjahr 
2015
Vorlage: 39/BV/210/2018

Die Gemeindevertretung beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 1 der Kommunalverfassung M-V die 
Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Groß Teetzleben mit den darin 
enthaltenen über- und außerplanmäßigen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  10
Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Teetzleben für die 
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2015
Vorlage: 39/BV/208/2018

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 2 
Kommunalverfassung M-V die Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Teetzleben 
für das Haushaltsjahr 2015.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: 1 (Frau Heß)

Gemäß § 24 der Kommunalverfassung M-V besteht für die Bürgermeisterin Mitwirkungsverbot.

*Frau Sadenwater ist anwesend.

TOP  11
Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Teetzleben für das Haushaltsjahr 2018
Vorlage: 39/BV/213/2018

Lob an Frau Lieckfeldt für die Flyer-Erstellung über den Haushaltsplan 2018. 

* Frau Zamzow verlässt die Sitzung.
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Mit der Haushaltssatzung werden
im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge auf 708.250 EUR

ordentliche Aufwendungen auf 892.630 EUR
Entnahmen aus Rücklagen auf   56.360 EUR

im Finanzhaushalt ordentliche Einzahlungen auf 688.870 EUR
ordentliche Auszahlungen auf 833.930 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 138.930 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 169.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 206.660 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   31.130 EUR

festgesetzt.  

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                                                               0 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf                              0 EUR
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
gemäß §53 (3) Kommunalverfassung auf   68.880 EUR
festgesetzt.

Als Hebesätze werden beschlossen:      Grundsteuer A 300 v. H.
                                                               Grundsteuer B 350 v. H.
                                                               Gewerbesteuer 320 v. H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,2269 Vollzeitäquivalente
(VZÄ).

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres
betrug voraussichtlich 1.247.950 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres beträgt 1.262.696 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres 1.082.242 EUR.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /
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TOP  12
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Groß Teetzleben für die 
Haushaltsjahre 2016 - 2021
Vorlage: 39/BV/214/2018

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben beschließt die Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes 2016 – 2021 für die Gemeinde.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: 1
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  13
Aufgabenübertragung gemäß § 127 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V
"Kontrolle der Verkehrssicherheit der Bäume"
Vorlage: 39/BV/203/2017

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben überträgt gemäß § 127 Abs. 4 Kommunalverfassung 
M-V die Kontrolle der Verkehrssicherheit auf das Amt Treptower Tollensewinkel.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  14
Zuwendungsrichtlinie des Amtes Treptower Tollensewinkel
Vorlage: 39/BV/205/2017

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben beschließt die analoge Anwendung der 
Zuwendungsrichtlinie des Amtes Treptower Tollensewinkel für die Gewährung von 
gemeindliche Zuwendungen an Dritte.
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  15
Verordnung über Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (Ehrenordnung) der 
Gemeinde Groß Teetzleben
Vorlage: 39/BV/207/2018

Die Gemeindevertretung beschließt die Ehrenordnung der Gemeinde Groß Teetzleben in 
geänderter Fassung.

Punkt 1.1 Geldwert auf 15 €
Punkt 1.2 Geldwert auf 25 €
Punkt 1.3 Geldwert auf 20 € im 4. Absatz und Änderung im letzten Absatz: von Kranz auf  
Blumenstrauß
Punkt 1.4 Bürgermeister Geldwert 15 €; 
                Gemeindevertreter Geldwert 15 € im 1. Absatz und Änderung im letzten Absatz: von 
                                               Kranz auf  Blumenstrauß
                Gemeindebedienstete im 1. Absatz; 1. Satz: Geldwert 10 €; 2. Satz Geldwert 15 €;
                                                   im 2. Absatz: Geldwert 20 €
                                                   im 3. Absatz: von Kranz auf  Blumenstrauß

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  16
Annahme einer Spende für das Kinderfest in Groß Teetzleben 2018
Vorlage: 39/BV/206/2018

Die Gemeindevertretung beschließt die Annahme der Spende für das Kinderfest 2018 in Groß 
Teetzleben in Höhe von 200,00 € von Herrn Mario Vogel, Dorfstraße 60 in 17091 Groß 
Teetzleben.
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  17
Genehmigung der Dienstreisen der Bürgermeisterin für das II. Halbjahr 2018
Vorlage: 39/BV/212/2018

Die Gemeindevertretung genehmigt in ihrer Zuständigkeit gemäß § 22 Absatz 5 der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Dienstfahrten der Bürgermeisterin für 
das II. Halbjahr 2018.
Die Genehmigung der Dienstreisen tritt ab 01.07.2018 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  18
öffentlich- rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Altentreptow und der Gemeinde 
Groß Teetzleben über die Zahlung des Schullastenausgleiches für die Schüler des 
regionalen Bildungsganges am Gymnasium mit Regionaler Schule in Altentreptow (KGS 
Altentreptow)
Vorlage: 39/BV/216/2018

Die Gemeinde Groß Teetzleben schließt mit der Stadt Altentreptow eine öffentlich- rechtliche 
Vereinbarung über die Zahlung des Schullastenausgleiches für die Schüler des regionalen 
Bildungsganges am Gymnasium mit Regionaler Schule in Altentreptow (KGS Altentreptow).

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /
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TOP  19
Stellungnahme zum Verfahren zur Zulassung des Hauptbetriebsplanes und zur Erteilung 
der naturschutzrechtlichen Genehmigung zur Führung des Tagebaues Lebbin West
Vorlage: 39/BV/217/2018

Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben befürwortet die Stellungnahme und beauftragt die 
Verwaltung, diese fristgerecht einzureichen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 7
Stimmberechtigt: 7
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: 1
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: /

TOP  20
Anfragen

Die Gemeindevertreter haben keine Einwände gegen einen Arbeitsvertrags-Abschluss zwischen 
der Gemeinde und der Frau Kordula Fitzthum als geringfügig Beschäftigte ab dem 01.08.2018. 
Der notwendige Beschluss wird auf der nächsten Gemeindevertretersitzung gefasst. 
Auftrag an die Verwaltung

___________________________ ____________________________
Heß H. Schulz
Bürgermeisterin Protokollführung
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